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ANZEIGEAnlagefonds
Bezeichnung Währung Ind. 03.04. ±

2024

Obligationenfonds
SGKB (CH) II – Obligationen CHF B CHF 1/1 e 107.53 0.4
SGKB(Lux)-Obligationen EUR EUR - B EUR 1/1 e 111.89 -0.8

Aktienfonds
Finreon Swiss Eq IsoPro® (CHF) A CHF 1/1 e 228.91 5.2
SGKB (CH) II – Akt. Fokus Ostschweiz B CHF 1/1 e 147.52 4.1
SGKB (CH) II – Aktien Schweiz B CHF 1/1 e 356.05 4.1
SGKB(Lux)-Aktien Welt CHF - B CHF 1/1 e 124.04 9.2

Strategiefonds
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen A CHF 1/1 e 129.85 5.4
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen Eco A CHF 1/1 e 97.74 5.7
SGKB(CH)-Strat Einkommen A CHF 1/1 e 106.59 3.5
SGKB(CH)-Strat Einkommen Eco A CHF 1/1 e 97.03 3.0
SGKB(CH)-Strat Einkommen Plus A CHF 1/1 f 94.35 3.1
SGKB(CH)-Strat Kapitalgewinn Eco A CHF 1/1 e 117.10 8.5
SGKB(CH)-Strat Wachstum A CHF 1/1 e 119.49 8.0
SGKB(CH)-Strat Wachstum Eco A CHF 1/1 e 99.91 8.1
SGKB(Lux)-Danube Tiger EUR - B EUR 1/1 e 209.66 3.4

Vorsorgefonds
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen Eco V CHF 1/1 e 99.06 5.8
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen V CHF 1/1 e 114.08 5.5
SGKB(CH)-Strat Einkommen Eco V CHF 1/1 e 97.38 3.1
SGKB(CH)-Strat Einkommen V CHF 1/1 e 105.79 3.5
SGKB(CH)-Strat Kapitalgewinn Eco V CHF 1/1 e 117.32 8.7
SGKB(CH)-Strat Wachstum Eco V CHF 1/1 e 101.00 8.2
SGKB(CH)-Strat Wachstum V CHF 1/1 e 123.22 8.1

Andere Fonds
Finreon Tail RiskCont®0-100(CHF) A CHF 1/1 e 116.84 4.8

ST. GALLER KANTONALBANK
Tel. 0844 811 811
www.sgkb.ch

Fondseinträge können bei CH Regionalmedien AG,
071 272 77 77 oder inserate-tagblatt@chmedia.ch
disponiert werden.

Erläuterungen

Reihenfolge Fondsinformationen:
Fondsname, Rechnungswährung, Konditionen Ausgabe
/ Rücknahme, Kursbesonderheiten, Inventarwert
(Ausgabepreis oder Börsenschlusskurs, Abweichungen
siehe Besonderheiten), YTD-Performance in %

Konditionen bei der Ausgabe
und Rücknahme von Anteilen:
1. keine Ausgabekommision und/oder Gebühren zugun-

sten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert).

Die zweite, kursiv gedruckte Ziffer verweist auf die
Konditionen bei der Rücknahme von Anteilen:
1. Keine Rücknahmekommission und/oder

Gebühren zugunsten des Fonds
(Rücknahme erfolgt zum Inventarwert).

Besonderheiten:
a) wöchentliche Bewertung
b) monatliche Bewertung
c) quartalsweise Bewertung
d) keine regelmässige Ausgabe und Rücknahme

von Anteilen
e) Vortagespreis
f) frühere Bewertung
g) Ausgabe von Anteilen vorübergehend eingestellt
h) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vorübergehend

eingestellt
i) Preisindikation
l) in Liquidation
x) nach Ertrags- und/oder Kursgewinnausschüttung

NAV / Issue Price exclusive Kommissionen

ANZEIGE

Sponsor

Kursquelle

Kurse ohne Gewähr

Die Bluttat des einfühlsamen Täters
Vor 20 Jahren hat ein Käser im thurgauischen Leutswil seine Frau erschlagen. Sein Verteidiger und derGeneralstaatsanwalt erinnern sich.

Ida Sandl

Auf dem Holzboden überall
Blut. Mittendrin die tote Frau,
Arme und Beine abgetrennt. Es
gibt Bilder, die brennen sich ins
Gedächtnis ein und bleiben ein
Leben lang.Vor zwanzig Jahren,
genauam12. Januar 2004,wur-
dederheutigeThurgauerGene-
ralstaatsanwalt Stefan Haffter
ins Dorf Leutswil bei Zihl-
schlacht gerufen.

Thomas S.*, ein 32-jähriger
Käser, hatte sich auf dem Poli-
zeiposten gemeldet und be-
hauptet, er habe seine Frau er-
schlagen. Besonders überzeu-
gend scheint er nicht gewirkt zu
haben. Die Polizisten glaubten
erst an einen schlechten Scherz
und wollten ihn wieder heim-
schicken. Doch er ging nicht
weg, und langsam wurde klar,
dass er dieWahrheit sagte.

StefanHaffter war kantona-
ler Untersuchungsrichter in
Frauenfeld, als er einen der un-
gewöhnlichstenKriminalfälle in
der Geschichte des Thurgaus
untersuchen musste. Ein Täter,
der sich selbst verabscheute für
das, was er getan hatte, und
darunter littwie einHund.Über
die Frau, die er getötet hatte,
sagte er: «SiewardasBeste,was
mir je passiert ist.»

Eineungewöhnliche
Entscheidung
DasUrteilwarThomasS. gleich-
gültig. Er war überzeugt, keine
Strafe könnehart genug sein für
das, was er getan hatte. Mit je-
demTagderUntersuchungshaft
wurdederMannapathischer.Er
hatte zuvorbereits zweimal ver-
sucht, sich das Leben zu neh-
men.Und eswar nur eine Frage
der Zeit, bis es ihm gelingen
würde. Haffter war klar, dass es
sonichtweitergehenkonnte. Er
tat etwas sehrUngewöhnliches:
«Ich habe mir die Freiheit ge-
nommen,mit ihmeinen langen
Spaziergang zumachen.»

Das war nicht nach Vor-
schrift, zumal auch keine Poli-

zisten zur Sicherheit dabei wa-
ren. Die Rüge des damaligen
Chefs kampostwendend.Doch
Haffterhatte intuitivdasRichti-
ge gemacht.Nach demSpazier-
ganggingesThomasS.merklich
besser und es gab keine Suizid-
versuche mehr. Er habe selten
einenTäter erlebt, der sichwäh-
rendderUntersuchung so rück-
sichtsvoll verhalten habe, erin-
nert sich Haffter. Thomas S.
habe sich immer wieder be-
dankt, dassman ihn so respekt-
voll behandle. Er selbst schien
überzeugt, dass einMonsterwie
er jeglichen Anspruch auf
Menschlichkeit verwirkt habe.

DerVerteidigerkondoliert
demTäter
Rechtsanwalt Reinhold Nuss-
müller war der Pflichtverteidi-
ger vonThomasS.Als er seinem
Klienten zumerstenMalbegeg-
nete, habe er ihm spontan sein
Beileid zum Tod der Ehefrau
ausgesprochen. Eine seltsame
Geste, wenn man dem Mörder
gegenübersteht.Doch fürNuss-

müller fühlte es sich richtig an:
«Er hat ja aufrichtig um sie ge-
trauert.»DasHaus, indemTho-
masS. seineFraugetötet hat, ist
vor etlichen Jahren abgebrannt.
Doch wenn Nussmüller in die
Nähe von Leutswil kommt,
denkt er noch heute an seinen
ehemaligen Mandanten. Der
Fall habe alle, die beteiligt wa-
ren, betroffen gemacht.

Ein ungewöhnliches Paar
hatte sich da gefunden: Der zu-
rückhaltende Thomas S. und
seine lebenslustige, dreizehn
JahreältereEhefrau. Siewarbe-
reitsdreimalgeschieden, erkam
aus einem eher gefühlsarmen
Elternhaus.Beide liebtenTiere;
mit zwei Bernhardinern, Kat-
zen, Hasen und Ziegen lebten
sie im alten Bauernhaus.

DerunglückseligeAbend
begannmit einemBier
Der tragische Abend fing harm-
los an, so beschreibt es das Be-
zirksgericht Bischofszell im be-
gründeten Urteil. Es wurde ge-
redet, sogar gelacht. Vor dem

EssengenehmigtensichThomas
S. und seine Ehefrau noch ein
Bier. Das Essen wurde in dieser
Nacht nicht angerührt. Es blieb
beimBier. Je umdie dreiHalbli-
terflaschen leerten die beiden.
BeiderTotenwurdenüber2Pro-
mille Alkohol festgestellt.

Wie sooft kamensieaufKin-
der zu sprechen, einReizthema.
Thomas S. hätte gerne Kinder
gehabt. Seine Ehefrau erwider-
te stets, ihre beiden Kinder sei-
en gestorben; das Mädchen bei
einemTöff-Unfall, derBubnach
einemSuizid.DieseGeschichte
nahmer ihr aber je länger, jewe-
niger ab. Während der Straf-
untersuchung stellte sich dann
auch heraus, dass die Frau nie
Kinder geboren hatte.

Als siewieder ihre totenKin-
der aufs Tapet brachte, reagier-
te Thomas S. gereizt. Wenn das
stimme, dann habe sie als Mut-
ter total versagt, warf er ihr vor.
Und er würde gern einmal die
Gräber ihrer Kinder sehen.

Sie konterte, dass er sich
nichtkümmernwürde.Ohnesie

wären sienie zueinemHausge-
kommen. Der Streit schaukelte
sich hoch. Schliesslich schmet-
terte sie ihm ins Gesicht, sie
habe mit seinem Vater Sex ge-
habtundeshabeSpassgemacht.

Dieser Satz habe ihn rasend
vor Wut gemacht. Er habe sie
angeschrien, dass sie sich bei
ihm entschuldigen solle, sonst
schlage er sie zusammen. Sie
blieb trotzig unbeeindruckt:
Selbstwenner sie totschlage,nie
werde sie sichbei ihmentschul-
digen.Dann stand sie seelenru-
hig auf, ging ins Wohnzimmer,
legte sich aufs Sofaund schalte-
te den Fernseher ein.

DieTotehattenichtsmit
seinerFrauzu tun
«DamüssenbeimeinemKlien-
ten sämtliche Sicherungen
durchgebrannt sein», sagt An-
waltNussmüller. Thomas S. lief
ins Schlafzimmer, holte einme-
tallbeschlagenes Tischbein,
ähnlich einem Baseball-Schlä-
ger.Damit schlugermindestens
viermalmitWucht aufdenKopf
der schlafendenFrau.Alles,was
erdenkenkonnte,war:«Duver-
dammte huere Lump, wieso
lügsch du mii so aa.» Viel Blut
sei ausderWundegeflossen,die
Frau habe aber noch geröchelt.
Da warf er ein Handtuch über
ihren Kopf und schlug noch
zweimal zu, «damit sie gehen
kann» und nicht leiden müsse.
Dann rauchte er eine Zigarette
undsetzte sichnachdraussenzu
denHunden.DienächstenTage
funktionierte Thomas S. wie in
Trance. Erwar besessen davon,
dass er die Leiche loswerden
müsse. Tagsüber ging er zur
Arbeit, als wäre nichts passiert.
Abendsversuchte er seinenver-
zweifeltenPlan umzusetzen. Er
begann,ArmeundBeinederTo-
ten vom Rumpf abzutrennen,
wollte zwischendrin die Leiche
inSäureauflösen.Dazu schluck-
te er Alkohol und Beruhigungs-
mittel, bis er fast das Bewusst-
sein verlor. Als Thomas S. die
Aussichtslosigkeit seinesVorha-

bens bewusst wurde, wollte er
sich die Pulsadern aufschnei-
den.Dochesmisslang.Da stell-
te er sichderPolizei – sechsTage
nachdemer seineEhefraugetö-
tet hatte. Dann ging alles sehr
schnell. Thomas S. versuchte
weder etwas zu beschönigen
noch zu vertuschen.

Da sich seine Aussagen mit
den Ermittlungsergebnissen
deckten,dauertedieStrafunter-
suchungnicht einmal einhalbes
Jahr. ImApril 2005wurdeTho-
mas S. wegen Totschlags zu
einer Freiheitsstrafe von zehn
Jahren verurteilt. Im Gerichts-
saal sassenauchKantonsschüler
aus Romanshorn.

BriefeanStefanHaffter
ausdemGefängnis
Wie kann ein bis dahin unbe-
scholtenerMenscheine sograu-
same Tat begehen? Ganz wird
mandiesnie verstehenkönnen.
Allerdings gibt es auch bei der
Toten eine seltsame Vorge-
schichte: Einer ihrer Ex-Freun-
de, der ansonsten nicht als ge-
walttätig galt, hat die Frauwäh-
rend eines Streits derart mit
heissem Wasser verbrüht, dass
Narben geblieben sind. Nuss-
müller sagt: «DieseFraukonnte
wohl Salz in offene Wunden
streuen.» Thomas S. hat seine
Strafe mittlerweile verbüsst, er
istnichtmehr indenThurgauzu-
rückgekehrt.ReinholdNussmül-
ler hat keinen Kontakt mehr zu
ihm, hofft aber, dass er sich ein
neues Leben aufbauen konnte.
Anzeichen dafür gibt es. Stefan
Hafftererhielt regelmässigBrie-
feausdemGefängnis.Darinbe-
dankte sich Thomas S. stets für
die faireBehandlung.Der letzte
BriefkamAnfangMai2014,kurz
nach der Entlassung aus der
Haft. «Wir wünschen Ihnen
einengutenFrühlingsbeginnso-
wie frohe und gesunde Tage»,
heisst es darin zum Schluss.
Unterschrieben hat neben Tho-
mas S. auch eine Frau.

*Name geändert

Leutswil: Der Mörder kann sich selbst nicht verzeihen. Zeichnung: Tom Werner

Robert Stadler führt
HEV-Verbände
Wechsel Robert Stadler über-
nimmt ab Mitte 2024 die Ge-
schäftsführung der beiden Ver-
bände HEV Kanton und Stadt
St.Gallen.Er folgtaufRemoDa-
guati. Stadler hat Betriebswirt-
schaft anderUniversität St.Gal-
len studiert und verfügt über
beste Verbindungen in die Ost-
schweizer Wirtschaft und Poli-
tik,wiees imHEV-Communiqué
heisst.Währendknapp fünf Jah-
renwarStadlerGeschäftsführer
der FDP von Kanton und Stadt
St.Gallen.Von2012bis2019war
er bei der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) St.Gallen-
Appenzell Leiter Kommunika-
tionundstellvertretenderDirek-
tor. In den vergangenen fünf
Jahren baute er die regionale
Standort- und Wirtschaftsorga-
nisation WirtschaftsPortalOst
(WPO) inderRegionWilauf.Für
die WPO wird er weiterhin in
Teilzeit tätig bleiben. (pd/dwi)

Niemand hat Lust,
sein Geld rumliegen zu lassen.
Darum stehen wir Ihnen mit individuellen Anlagelösungen zur Seite.

St.Gallen • Gossau SG • Wil SG
Bütschwil • Wiesendangen
Rapperswil-Jona • Pfäffikon SZ • Lachen SZ

acrevis.ch/anlageloesung


